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1. (1)Grundwasser ist derart zu schützen, zu verbessern und zu sanieren, dass – unbeschadet § 104a – eine

Verschlechterung des jeweiligen Zustandes verhindert und – unbeschadet der §§ 30e und 30f – bis spätestens

22. Dezember 2015 der gute Zustand erreicht wird. Der gute Zustand im Grundwasser ist dann erreicht, wenn

sich der Grundwasserkörper zumindest in einem guten mengenmäßigen und einem guten chemischen Zustand

befindet.

2. (2)Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft hat mit Verordnung den

gemäß Abs. 1 zu erreichenden Zustand sowie die im Hinblick auf das Verschlechterungsverbot maßgeblichen

Kriterien zu bezeichnen. Er hat insbesondere

1. 1.für Stoffe, durch die Grundwasser für Zwecke der Wasserversorgung (§ 30 Abs. 1) untauglich zu werden

droht oder die das Grundwasser so nachhaltig beeinflussen können, dass die Wiederherstellung geordneter

Grundwasserverhältnisse nur mit erheblichem Aufwand oder nur über einen längeren Zeitraum möglich ist,

Schwellenwerte festzusetzen und dabei zu berücksichtigen, dass

1. a)die Umweltziele für in Verbindung stehende Oberflächengewässer erreicht werden, insbesondere die

ökologische oder chemische Qualität derartiger Gewässer nicht signifikant verringert wird,

2. b)die Landökosysteme, die unmittelbar von dem Grundwasserkörper abhängen, nicht signifikant

geschädigt werden und

3. c)keine Anzeichen für das Zuströmen von Salzwässern oder andere Intrusionen gegeben sind;

2. 2.Kriterien für die Ermittlung und Beurteilung der Messergebnisse sowie gegebenenfalls Kriterien für eine

stufenweise Ausweisung unter Berücksichtigung der natürlichen Bedingungen von Grundwasserkörpern

und Teilen von Grundwasserkörpern als Beobachtungs- und voraussichtliche Maßnahmengebiete

vorzugeben;

3. 3.Kriterien für die Ermittlung signifikanter und anhaltender steigender Trends sowie für die Festlegung der

Ausgangspunkte für die Trendumkehr festzusetzen;

4. 4.Kriterien für die Bestimmung des guten mengenmäßigen Zustandes eines Grundwasserkörpers derart

festzulegen, dass die mittleren jährlichen Entnahmen langfristig das vorhandene nutzbare

Grundwasserdargebot (die verfügbare Grundwasserressource) nicht überschreiten. Dabei ist zu beachten,

dass der Grundwasserspiegel keinen anthropogenen Veränderungen unterliegt, die zu einem Verfehlen der

ökologischen Umweltziele für in Verbindung stehende Oberflächengewässer oder zu einer signifikanten

Verringerung der Qualität dieser Oberflächengewässer oder zu einer signifikanten Schädigung von

Landökosystemen, die unmittelbar von dem Grundwasserkörper abhängen, oder zum Zuströmen von

Salzwässern oder zu anderen Intrusionen führen würden.

5. 5.Regelungen über die im Zusammenhang mit den Z 1 bis Z 4 bei der Überwachung zu beachtenden

Verfahren und Methoden, über Referenzanalyseverfahren sowie über sonstige für die Aussagekraft von

Überwachungsergebnissen maßgebliche Gesichtspunkte zu treffen.

3. (3)1. Grundwasserkörper ist ein abgegrenztes Grundwasservolumen innerhalb eines oder mehrerer

Grundwasserleiter.

1. 2.Grundwasserleiter sind unter der Erdoberfläche liegende Boden- oder Gesteinskörper oder andere

geologische Formationen mit hinreichender Porosität und Permeabilität, sodass entweder ein

nennenswerter Grundwasserstrom oder die Entnahme erheblicher Grundwassermengen möglich ist.
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